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Bürgerrechtsverhältnisse in Oberegg und Hirschberg.

Die bei der Landestheilung im Jahre 1597 von Außerrhoden

getrennten Rhoden Hirschberg und Oberegg einigten
sich zwar im Jahre 1653 beim ersten Kirchenbau zu einer

Kirchgemeinde, blieben aber außer dem kirchlichen Verbände

von einander ziemlich unabhängig. Jede Rhode hat ihre
eigene Vorsteherschaft, ihr eigenes Gemeinde- oder Armengut,
eigene Schulen und eigene Wald- und Trattrechte. Nur in
Gerichtssachen wird in Ausstandsfällen die nöthige Zahl der

Nichter aus der andern Rhode ergänzt. In bürgerrechtlicher

Beziehung galt für die Rhodgenossen bis in neuester Zeit
noch der uralte Brauch, dass jeder Grundbesitzer da Bürger
sei, wo er wohne. Zog ein Oberegger nach Hirschberg, so

war er ein Hirschberger und kein Oberegger mehr und
umgekehrt. Bei den ungleichen Vermögensverhältnisscn der Rhoden

führte aber diefes Verhältniss nach und nach zu
Missbräuchen. Es geschah.z. B. nicht selten, dass einer armen

Familie in der andern Rhode zu irgend einem kleinen Heimwesen

verhelfen wurde, um damit dann sich der fernern
Unterstützungspflicht zu entledigen. Auf Antrieb der vermögli-
chern und zugleich an der Bürgerzahl stärkern Rhode Hirschberg

wurde Einleitung zur Aufhebung dieses uralten
Bürgerrechtsverhältnisses getroffen, auf den 17. Christmonat 1855

eine gemeinsame Kirchhöre beider Rhoden veranstaltet und

alsdann beschlossen, es behalte in Zukunft jeder Oberegger

und Hirschberger sein ursprüngliches Bürgerrecht, wohne er

in welcher dieser Rhoden er wolle und er sei, abgesehen von

seinem Wohnsitze, in Armuthsfällen von derjenigen Rhode, der

er bürgerrechtlich angehöre, zu unterstützen.
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